
 
 
 
 
 
 

 

Finanz�Buchhaltung 
SOLLEN Sie Ihre Buchhaltung selber machen?  HABEN Sie nichts besseres zu tun? 
 
Praktiker sagen: Wer seine Buchführung im 
Griff hat, hat auch sein Unternehmen im Griff. 
Probleme im Unternehmen und "schlampige" 
Buchführung gehen meist Hand in Hand. Eine 
ordentliche Buchführung informiert über die 
Ertragslage und die finanzielle Situation eines 
Unternehmens. Sie ist Teil des betrieblichen 
Rechnungswesens. Das betriebliche Rech-
nungswesen zeichnet lückenlos alle Ge-
schäftsvorfälle auf und liefert so - im Idealfall - 
ein exaktes Abbild aller betrieblichen Abläufe. 
 
Zum betrieblichen Rechnungswesen gehören: 
 
� Buchführung oder Buchhaltung: Welche 

Einnahmen und Ausgaben gibt es?  
� Kostenrechnung (= Betriebsbuchhaltung): 

Wirtschaftet z. B. der Bereich Softwareent-
wicklung kostendeckend?  

� Betriebliche Statistik oder Informationssys-
tem: Beispiel: Welche Umsatzanteile hatten 
die wichtigsten Kunden in den vergange-
nen drei Jahren?  

� Unternehmensplanung: Wie entwickelt sich 
mein Finanzergebnis in den kommenden 
zwölf Monaten?  

 
Warum Buchhaltung?  
Der Blick nach innen:  
 
Das betriebliche Rechnungswesen ist die wich-
tigste Informationsquelle für den Unternehmer: 
über die Vermögens-, Ertrags- und Liquiditäts-
situation des Unternehmens. Diese Informatio-
nen sind die Grundlage für die tägliche Pla-
nungs- und Entscheidungsarbeit, für die Preis-
kalkulation, die Planung des Angebotssorti-
ments und um zu ermitteln, ob das Unterneh-
men unter dem Strich Gewinn gemacht hat 
oder nicht. Wichtiger Bestandteil des Rech-
nungswesens ist die Buchführung. Sie liefert 
das Zahlen-Fundament für alle anderen Teile 
des betrieblichen Rechnungswesens. Dabei 
sollten diese Zahlen möglichst aktuell sein.  
 
Die Buchführung informiert über: 
 

� die Art und Höhe der Forderungen und 
Verbindlichkeiten (Zeitraum: aktueller Mo-
nat);  

� die Geschäftsentwicklung (Zeitraum: aktu-
eller Monat, aktuelles Quartal sowie glei-
cher Monat im Vorjahr). Mit den Informatio-
nen über die Geschäftsentwicklung lassen 
sich z.B. dann folgende Fragen des Rech-
nungswesens beantworten:  

� Wie hoch sind die Umsatzerlöse bezogen 
auf die genannten Zeiträume?  

� Haben die Einnahmen die Ausgaben ge-
deckt?  

� Mit welchen Kunden wurden welche Um-
sätze erreicht?  

� Welche Ausgaben sind in den Teilperioden 
angefallen?  

� Wie ist die Liquidität des Unternehmens? 
Wie wird sie sich entwickeln?  

� Für welche Ausgangsrechnungen ist noch 
kein Zahlungseingang zu verzeichnen (Of-
fene Posten)?  

 
Der Blick nach außen:  
Finanzamt, Kreditinstitute  
 
Banken oder Sparkassen werden einem Un-
ternehmen nur dann Kredite gewähren, wenn 
das Unternehmen kreditwürdig ist. Dies lässt 
sich im Wesentlichen aus den Zahlen der 
Buchführung ablesen. Die Buchführung ist vor 
allem auch aus steuerrechtlichen Gründen, 
also für das Finanzamt erforderlich: Aus den 
hier verbuchten Ausgaben und Einnahmen 
werden die Steuern für das Unternehmen be-
rechnet: u.a. Umsatzsteuer (bei Umsatzsteuer-
pflicht), Gewerbeertragsteuer, Körperschafts-
teuer und Einkommensteuer. 
 
Daten aus der Buchhaltung müssen daher 
stets nachprüfbar sein. Das bedeutet: Jede 
eingetragene Aus- oder Einzahlung muss mit 
Belegen (Rechnungen, Quittungen) nachge-
wiesen werden können. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Buchungen und Belege müssen zu folgenden 
Zwecken ausgewertet werden: 
 
� Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldun-

gen für alle umsatzsteuerpflichtigen Unter-
nehmen;  

� Einnahmen- und Ausgabenrechnung: Er-
mittlung von Gewinn oder Verlust bei der 
einfachen Buchführung;  

� Gewinn- und Verlustrechnung: Ermittlung 
von Gewinn oder Verlust bei der doppelten 
Buchführung;  

� Bilanz: Ermittlung des Vermögens und der 
Schulden bei der doppelten Buchführung.  

 
Buchführungspflicht  
 
Eine Reihe von Unternehmern unterliegt der 
gesetzlichen Buchführungspflicht (nach Han-
delsgesetzbuch bzw. Steuerrecht). Sie müssen 
eine komplette doppelte Buchführung samt 
Jahresabschluss mit Gewinn- und Verlustrech-
nung vorweisen. 
 
Dies betrifft 
 
� alle Kaufleute. Kaufleute sind alle Unter-

nehmer, die ein selbständiges Handelsge-
werbe betreiben. Ausnahme: Ihr Unter-
nehmen erfordert nicht "nach Art oder Um-
fang einen in kaufmännischer Weise einge-
richteten Geschäftsbetrieb" (Handelsge-
setzbuch). Im Klartext: Wer sehr einfach 
strukturierte, überschaubare und transpa-
rente Geschäftsbeziehungen hat, muss 
auch bei größerem Umsatz kein Kaufmann 
sein, ebenso wie ausgesprochenes Klein-
gewerbe (z. B. Kleiner Tabakladen). Wer 
es aber mit einer großen Zahl von Waren 
und Lieferanten zu tun hat, wird meist 
Kaufmann sein müssen, wie z. B. jeder Le-
bensmittelhändler (Infos bei jeder IHK).  

 
 
 
 
 
 
 
 

� Nicht-Kaufleute sind unter folgenden Be-
dingungen trotzdem zur Buchführung ver-
pflichtet:  
· Umsätze von mehr als 350.000 € im 

Kalenderjahr oder  
· Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr 

als 30.000 €.  
· Kapitalgesellschaften (GmbH und AG); 

sie gelten immer als Kaufleute, egal 
womit sie sich befassen.  

 
Gewerbetreibende ohne Eintragungspflicht in 
das Handelsregister können sich, wenn sie 
wollen, als Kaufmann im Handelsregister ein-
tragen lassen (z. B. der genannte kleine Ta-
bakladen, nicht aber Freiberufler). Überlegen 
sie es sich anders, können sie die Eintragung 
auch wieder streichen lassen. Solange sie al-
lerdings im Register stehen, sind sie Kaufleute 
mit allen Rechten und Pflichten, also auch der 
Buchführungspflicht. Dasselbe gilt auch für 
Land- und Forstwirte. Unabhängig davon sind 
sie ab bestimmten Grenzen für Umsatz oder 
Betriebsvermögen, Fläche oder Gewinn buch-
führungspflichtig. 
 
Nicht buchführungspflichtig sind 
 
� alle anderen Nicht-Kaufleute  
� alle anderen Betriebe der Land- und Forst-

wirtschaft  
� Freiberufler.  
 
Verletzung der Buchführungspflicht  
 
Wer seiner Buchführungspflicht nicht nach-
kommt (z. B. durch verspätete oder fehlende 
Buchungen, fehlende Belege usw.), wird zwar 
nicht unmittelbar bestraft. Er muss aber (wie 
jeder Unternehmer, der seine Buchführung 
schleifen lässt) mit erhöhten Kosten rechnen: 
z. B. durch hohe Steuerschätzungen des Fi-
nanzamts, das zur Steuerfestsetzung keine 
konkreten Zahlen zur Verfügung hat, zudem 
durch Säumniszuschläge sowie ggf. Steuer-
nachzahlungen plus Zinsen. Aber: Unterneh-
mer, die nicht der Buchführungspflicht unterlie-
gen, sollten dies deshalb nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Das Fundament jedes gut 
geführten Betriebes ist immer eine sorgfältige 



 
 
 
 
 
 

 

Buchführung, nicht zuletzt als wichtiges Früh-
warninstrument. 
 
Prüfpflicht  
 
Mittlere und große Kapitalgesellschaften müs-
sen außerdem ihre Buchführung (und auch die 
Jahresabschlüsse etc.) jährlich durch einen 
Wirtschaftsprüfer kontrollieren lassen. Dies ist 
in der Regel mit nicht unerheblichen Kosten 
verbunden. Diese Prüfpflicht besteht für alle 
Unternehmen, die mindestens zwei der folgen-
den Kriterien erfüllen: 
 
� Bilanzsumme größer als 3,44 Mio. €  
� Umsatz höher als 6,88 Mio. €  
� mehr als 50 Arbeitnehmer.  
 
Publizitätspflicht  
 
Sie gilt für alle Kapitalgesellschaften. Unter-
schiedlich ist allerdings, was sie jeweils zu ver-
öffentlichen haben. Dabei wird auch hier zwi-
schen kleinen und mittleren bzw. großen Ge-
sellschaften unterschieden. Dafür gelten die-
selben Kriterien wie für die Prüfpflicht. 
 
� Kleine Kapitalgesellschaften müssen in 

jedem Falle ihre Bilanz plus Anhang (Erläu-
terungen zur Bilanz) beim zuständigen 
Handelsregister einreichen, die hier jeder-
zeit eingesehen werden können. Voraus-
setzung für Einsichtnahme: berechtigter 
Grund (z. B. Lieferant, der auf Zahlung war-
tet).  

� Mittlere und große Kapitalgesellschaften 
müssen - je nach Größe – zusätzliche In-
formationen publizieren (Handelsregister 
Bundesanzeiger).  

 
Buchführung und Konten  
 
Sowohl in der einfachen als auch in der dop-
pelten Finanzbuchhaltung werden üblicherwei-
se alle Geschäftsvorgänge in Konten (= Rubri-
ken für bestimmte Vorgänge, z. B. Mietzahlun-
gen, Wareneinkäufe) festgehalten. Auf diese 
Weise gibt es viele verschiedene Konten ne-
beneinander, die in einem Kontenplan zusam-
mengefasst sind. Jedes Konto wird jeweils 
chronologisch geführt. Welche Konten man in 

seiner Buchhaltung anlegen sollte, ist dabei je 
nach Branche verschieden und hängt von den 
Besonderheiten jedes Unternehmens ab. 
 
Für die einzelnen Branchen gibt es Konten-
rahmen. Dies sind Muster für einen Konten-
plan. Diese Kontenrahmen sind für viele vor 
allem kleine Unternehmen meist zu umfang-
reich. Sie helfen aber dabei, sich einen eige-
nen, für das Unternehmen genau passenden 
Kontenplan zu schaffen. Diese Kontenrahmen 
sind bei Kammern, Verbänden oder auch beim 
Steuerberater erhältlich. Jeder Kontenrahmen 
(und der daraus gefertigte Kontenplan) besteht 
aus acht Klassen. In einer Klasse sind ähnliche 
Konten (z. B. Wareneinkaufskonten) zusam-
mengefasst. 
 
Die Buchführung kann mittels solcher Konten-
pläne manuell in einem gebundenen Journal, 
auf losen Kontenblättern oder - wie heute üb-
lich - mittels EDV bewältigt werden. 
 
Hilfe bei der Buchführung  
 
Wir bieten professionelle Dienstleistungen rund 
um die Buchführung an. Dabei sind aller For-
men der Arbeitsteilung zwischen uns und Ih-
nen denkbar und zwar vom „Rundlos-Sorglos-
Paket“ bis zum „Selbstbucher-Paket“. 
 
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 
 
 
 
 


